
Die Angeklagte S. ist Vorsitzende und Hauptbuchhalte
rin, der Angeklagte P. ist stellvertretender Vorsitzender 
und Produktionsleiter einer Edelpelztiergenossenschaft 
(EPG).
Bei der Gründung der EPG im Jahre 1969 fehlten 
notwendige gemeinschaftliche Produktionsanlagen. 
Nachdem die Angeklagten zugesichert hatten, daß Bau
arbeiten mit eigenen Kräften ausgefiührt werden kön
nen, erhielt die EPG für den Bau dieser Produktions
anlagen von der Bank für Landwirtschaft und Nah
rungsgüterwirtschaft (BLN) bis 1973 Investitionskredite 
in Höhe von 2 715 800 M sowie die erforderlichen Um
laufmittelkredite.
Die Bauarbeiten wurden zunächst nur im Rahmen von 
sog: Feierabendtätigkeit der Mitglieder der EPG vor
genommen. Ab August 1969 half an den Wochenenden 
eine betriebsfremde Maurerbrigade. Die Brigademit
glieder erhielten pro Arbeitsstunde 5 M und eine warme 
Mahlzeit. Ende 1969 und Anfang 1970 wurden weitere 
Handwerkerbrigaden eingesetzt, mit denen eine Vergü
tung im Objektlohn vereinbart wurde. Außerdem erklär
ten sich die Angeklagten bereit, Speisen und Getränke 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Anfangs wurden 
auf den Belegen der für die Brigaden gezahlte Lohn und 
die Unkosten für die Verpflegung getrennt ausgewiesen. 
Nachdem ein Vertreter der BLN darauf hingewiesen 
hatte, daß Speisen und Getränke nicht aus Investitions
mitteln bezahlt werden dürfen, ließen die Angeklagten 
auf den von betriebsfremden Personen unterschriebe
nen Belegen 200 bis 500 M mehr aufführen, als tat
sächlich an die Brigademitglieder zur Auszahlung ge
langten. Die Differenzbeträge behielten die Angeklagten 
ein. Seit 1971 unterschrieb der Angeklagte P. alle Quit
tungen für Auszahlungen an betriebsfremde Personen. 
Für das Jahr 1972 wurde nach Rücksprachen mit der 
BLN der Betriebsplan der EPG so aufgestellt, daß die 
Lohnsumme verdoppelt und die Arbeitsvergütungen nun 
aus dem Lohnfonds entnommen werden konnten. Die 
Angeklagten verständigten sich, daß nunmehr wiede
rum auf den einzelnen Quittungen für die Brigaden 
Beträge von 200 bis 500 M höher als gezahlt auf geführt 
und die Quittungen anschließend vernichtet werden.
Von 1969 bis Ende 1972 haben die Angeklagten auf 
diese Weise eine „schwarze Kasse“ angelegt und dar
aus an den Wochenenden etwa 1 000 M für warme 
Mahlzeiten, Kaffee, Brause, Bier, Tabakwaren und Spi
rituosen verbraucht Das ergibt für den gesamten Zeit
raum eine Summe von 118 000 M.
Mit Zustimmung der BLN wurde von der EPG be
schlossen, daß die Mitglieder entsprechend der Arbeits
leistung eine monatliche Vergütung von 800 M brutto 
erhalten. In der ersten Zeit des Bestehens der Genos
senschaft war es mitunter nicht zu vermeiden, daß 
manche Mitglieder über die festgelegte tägliche Arbeits
zeit hinaus arbeiten mußten. Die Angeklagte S. hatte 
sich deshalb entschlossen, diesen Mitgliedern die Früh
stücks- und Mittagspausen mit 3,10 M täglich zu vergü
ten. Obwohl später wieder die normale Arbeitszeit ein
führt wurde, zahlte die Angeklagte diesen Betrag wei
ter aus. Dadurch wurde ungerechtfertigt eine Vergütung 
von insgesamt etwa 60 000 M an die Mitglieder der 
EPG ausgezahlt.
Auf Grund dieser Feststellungen und weiterer Feststel
lungen zu anderen Sachverhaltskomplexen verurteilte 
das Bezirksgericht die beiden Angeklagten u. a. wegen 
mehrfachen Vertrauensmißbrauchs (Vergehen gemäß 
§ 165 Abs. 1 StGB).
Gegen dieses Urteil richten sich die Berufungen der 
Angeklagten, die teilweise Erfolg hatten, da wegen 
eines der angeklagten Sachverhaltskomplexe Freispruch 
erfolgte

Aus den G r ü n d e r n
Die vom Rechtsmdttelgericht mit einer eigenen Beweis
aufnahme verbundene Überprüfung des angefochtenen 
Urteils hat ergeben, daß das Bezirksgericht den Sach
verhalt in den für die Entscheidung über die strafrecht
liche Verantwortlichheit der Angeklagten wesentlichen

Punkten aufgeklärt und in richtiger Würdigung der Be
weisergebnisse zutreffend festgestellt hat 
Für die rechtliche Beurteilung der Handlungen der An
geklagten ist die Beantwortung der Frage ausschlag
gebend, ob die Gewährung von Verpflegung, Getränken 
und Genußmitteln für sog. Feierabendtätigkeit leistende 
Bürger im vorliegenden Fall einen Mißbrauch der den 
Angeklagten übertragenen Verfügungs- bzw. Entschei- 
scheidungsbefugnis darstellt. Dabei ist grundsätzlich 
davon auszugehen, daß die Vorstände von Genossen
schaften gemäß Art. 3 StGB die Aufgabe haben, in 
ihrem Verantwortungsbereich Gesetzlichkeit und Diszi
plin zu festigen sowie Sicherheit und Ordnung zu ge
währleisten. Dazu gehört es auch, eine straffe Kon
trolle bei der Leistung zusätzlicher Arbeiten in den Ge
nossenschaften und genossenschaftlichen Einrichtungen 
entsprechend den dazu erlassenen gesetzlichen Bestim
mungen zu organisieren. Mit diesen Rechtspflichten un
vereinbar sind jegliche Versuche, geltende gesetzliche 
Vorschriften durch Manipulationen zu umgehen.
Im vorliegenden Fall wollten die Angeklagten die den 
Feierabendtätigkeit leistenden Bürgern zustehenden 
Vergütungen, die gesetzlich geregelt sind, durch die 
Gewährung weiterer mittelbarer Vergütungen illegal 
überbieten. Es ist zwar anzuerkennen, wenn der Be
trieb, der im Rahmen der gesetzlich gegebenen Möglich
keiten bestimmte Arbeiten in sog. Feierabendtätigkeit 
durchführen läßt, für Verpflegung und Getränke sorgt. 
Dies hat jedoch, ebenso wie unter normalen betrieb
lichen Bedingungen, grundsätzlich gegen Entrichten 
eines entsprechenden Entgelts durch die Personen zu 
geschehen, die diese Arbeiten ausführen. Die Angeklag
ten haben demgegenüber mit den Bürgern ein Entgelt 
für die ihnen gewährten überaus umfangreichen Lei
stungen nicht vereinbart und von ihnen auch nicht ver
einnahmt
Mit den Berufungen wird darauf hingewiesen, daß 
die Angeklagten einen höheren Objektlohn hätten ver
einbaren und dann davon die Versorgungskosten ein
behalten können, ohne daß die vorgeschriebenen Inve
stitionssummen überschritten worden wären. Mit die
sem Hinweis wird übersehen, daß den Angeklagten 
mit ihren Funktionen die Pflicht übertragen war, die 
der EPG zur Verfügung gestellten Mittel sparsam und 
mit größtem Nutzen für die sozialistische Gesellschaft 
anzuwenden. Das verlangt auch bei der Zahlung von 
sog. Objektlohn bestimmte Voraussetzungen zu beach
ten. Sie bestehen vor allem darin, vor Beginn der zu
sätzlichen Arbeit den Umfang der Leistungen möglichst 
exakt festzulegen, den Zeitaufwand für die Arbeitslei
stungen auf der Grundlage gültiger Normen zu er
mitteln und den Anteil der einzelnen Bürger an der 
Objektvergütungssumme nach den tatsächlich erbrach
ten Leistungen zu bestimmen. Somit ist auch dort, wo 
Objektvergütungssummen vereinbart werden, kein 
Raum für das sozialistische Eigentum beeinträchtigende 
Manipulationen.
Soweit schließlich eingewandt wird, daß die Brigaden 
eine derartige umfangreiche kostenlose Versorgung ver
langt hätten, ist grundsätzlich hervorzuheben, daß über
steigerte Ansprüche einzelner Personen niemandem das 
Recht geben, sich über die sozialistische Gesetzlichkeit 
hinwegzusetzen. Im konkreten Fall ist darauf hinzu
weisen, daß die von den im Objektlohn tätigen Be
schäftigten erzielten Stundenlöhne zwischen 15 und 
20 M lagen. Es wäre deshalb für die Angeklagten eine 
ohne unüberwindliche Schwierigkeiten zu lösende Auf
gabe gewesen, sich im Falle derartiger Forderungen 
kritisch mit ihnen auseinanderzusetzen. Trotz der von 
den zuständigen Stellen erhaltenen Hinweise wählten 
die Angeklagten jedoch den für sie bequemeren Weg,
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